
Bibliothek: Planung läuft trotz DpL-Initiative weiter 
Die DpL-Initiative bezüglich Schenkungen könnte auch die Finanzierung der Landesbibliothek erneut auf den  
Prüfstand stellen. Einen Planungsstopp gebe es deshalb derzeit aber nicht, heisst es auf Anfrage aus der Regierung. 

Eigentlich wollte die Regierung 
mit der Kenntnisnahme durch 
den Landtag im Mai einen Ha-
ken hinter die Finanzierung der 
Landesbibliothek setzen. Trotz 
kontroverser Diskussionen, ob 
nicht ein formeller Beschluss 
des Parlaments zur Verwendung 
der Zuwendungen von zehn 
Millionen Franken notwendig 
wäre, schien das Thema vorerst 
vom Tisch. Doch nun könnte 
eine Initiative der DpL das Ge-
schäft zurück in den Landtag ho-
len. Die Initiative fordert, dass 
der Landtag ab Zuwendungen 
von 250 000 Franken über de-
ren Abnahme oder Ablehnung 
entscheiden darf. Durch das 
rückwirkende Inkrafttreten auf 
den ersten Januar 2026 könnten 
bei einer Überweisung der Ini -
tiative die Abgeordneten ent-
scheiden, ob die Drittgelder für 
die Landesbibliothek angenom-
men werden oder nicht.  

Zwei gültige Entscheide vom 
Landtag und einer vom Volk 
Wie die Regierung auf Anfrage 
bestätigt, hat die Einreichung 
der Initiative zum jetzigen Zeit-
punkt keine Auswirkung auf 
die Planungsarbeiten. «Für die 

Landesbibliothek bestehen 
zwei gültige Landtagsbeschlüs-
se sowie ein gültiger Entscheid 
der Vaduzer Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger. Daran hat 
sich die Regierung zu halten», 
heisst es aus dem Regierungsge-
bäude. Die zuständigen Mini-
sterien hätten mit der Vorprü-
fung der Initiative auf deren 
Konformität mit der Verfassung 
und den geltenden Staatsverträ-
gen begonnen. Erst anschlies-
send finde eine inhaltliche Ein-
ordnung der Initiative statt. Auf 
die Frage, wie die Regierung das 
rückwirkende Inkrafttreten be-
urteile, schreibt sie: «Generell 
ist die Rechtssicherheit in 
Liechtenstein ein sehr hohes 
Gut.» Es sei in jedem Einzelfall 
sorgfältig zu prüfen, ob ein rück-
wirkendes Inkrafttreten recht-
lich zulässig sei. 

Zuwendungen: Materie habe 
sich als komplex erwiesen 
Dass beim Umgang mit Zuwen-
dungen allenfalls eine Rechts-
lücke bestehe, räumte Regie-
rungschefin Brigitte Haas bei 
der stundenlangen Diskussion 
im Mai-Landtag ein. Die Regie-
rung berief sich auf ein Rechts-

gutachten, wonach es keinen 
erneuten Landtagsbeschluss 
über die Zuwendungen benö -
tige. Das Gutachten verwies auf  
Bestimmungen der Finanz-
haushaltsverordnungen. Ein 
Verordnungstext reiche nicht 
aus, es fehle einer gesetzlichen 
Grundlage, kritisierte unter an-
derem DpL-Fraktionssprecher 
und Initiant Thomas Rehak. Da 
sie das Geschäft dem Landtag 
nur zur Kenntnisnahme und 
nicht zur Beschlussfassung vor-

gelegt habe, habe sie die Fi-
nanzhoheit des Landtages um-
gangen, so die Argumentation 
von Rehak. Auch aus den Rei-
hen der VU forderten Roger 
Schädler und Stefan Öhri die 
Regierung dazu auf, mit einer 
Gesetzesanpassung in Zukunft 
mehr Klarheit zu schaffen.  

Die Regierungschefin kün-
digte an, dass die Regierung in 
absehbarer Zeit eine Anpas -
sung des Gesetzes prüfen wer-
de. «Eine erste Einordnung 

zeigt, dass sich die Materie als 
deutlich komplexer erweist als 
auf den ersten Blick angenom-
men», so die Regierung. Somit 
werde die Gesetzesanpassung 
eine sehr sorgfältige Prüfung 
nach sich ziehen, damit die 
Rechtssicherheit sichergestellt 
werden könne. Damit wird die 
Ausarbeitung einer Vorlage 
durch die Regierung wohl noch 
dauern. 
 
Sina Thöny

Die Finanzierung der Landesbibliothek bleibt weiterhin Thema. Visualisierung: Landesbibliothek

«In dubio pro populo»: Reicht ein blosses 
Risiko, um eine Initiative abzuwürgen? 
Die DpL machen vor dem Staatsgerichtshof geltend, dass der Landtag ihre LKW-Initiative im Zweifel hätte für zulässig erklären müssen. 

David Sele 

 

Per Gesetz wollten die DpL den 
Liechtensteinischen Kraftwer-
ken (LKW) vorschreiben, über-
schüssige Gewinne aus dem 
Strom- und Kommunikations-
netz für Gebührensenkungen 
zu verwenden. Der Landtag hat 
die Initiative Anfang Mai 
jedoch für nichtig erklärt. Das 
Vorhaben verstosse gegen 
EWR-Recht. Nun liegt der Fall 
beim Staatsgerichtshof (StGH). 
Die DpL-Abgeordneten und 
Ini tianten Thomas Rehak und 
Erich Hasler haben eine 45-sei-
tige Beschwerde eingereicht. 
Sie fordern die Aufhebung des 
Landtagsbeschlusses. Der 
StGH solle den Landtag anwei-
sen, die Initiative zuzulassen, 
damit die Unterschriftensamm-
lung beginnen kann.  

DpL rügen erhöhte  
Messlatte für Initiativen 
Rehak und Hasler berufen sich 
auf das Grundprinzip «in dubio 
pro populo» – im Zweifelsfall für 
das Volk. Das heisst staatliche 
Organe müssen bei Unklarhei-
ten oder Auslegungsspielräu-
men im Zweifel zugunsten der 
Volksrechte entscheiden. So ver-
weisen die DpL auf die ständige 
Rechtsprechung des StGH, wo-
nach politische Rechte durch die 
Nichtigerklärung einer Geset-
zesinitiative nur dann be-
schränkt werden, wenn die An-
nahme der Vorlage zwingend 
eine Verletzung von Verfas-

sungs- oder Staatsvertragsrecht 
nach sich ziehen würde. Die 
DpL machen geltend, dass eine 
zwingende EWR-Widrigkeit bei 
der LKW-Initiative aber eben 
nicht vorliege. Innenminister 
Hubert Büchel habe im Landtag 
argumentiert, bei einer Annah-
me der Initiative bestünde ein 
«erhebliches Risiko eines EWR-
Vertragsverletzungsverfahrens». 
Ein blosses Risiko reiche für ei-
nen Eingriff in die Volksrechte 
jedoch nicht aus, argumentieren 
die DpL.  

In diesen Kontext ordnen die 
DpL auch die aus ihrer Sicht 
 systematische Ungleichbe-
handlung von Volksinitiativen 
gegenüber Regierungsvorlagen 
ein. Die Regierung reize bei ei-
genen Gesetzesvorlagen den 
europarechtlichen Spielraum 
regelmässig aus. Dies zeige 
sich daran, dass Gesetze – bei-
spielsweise das Rechtsanwalts-
gesetz oder das Elektrizitäts-
marktgesetz – vom Efta-Ge-
richtshof im Nachhinein als 
EWR-widrig eingestuft und 

erst in der Folge korrigiert wer-
den müssten. Wenn bei Regie-
rungsgeschäften EWR-rechtli-
che Unschärfen jedoch tole -
riert würden, sei es sachlich 
nicht gerechtfertigt, eine 
Volksinitiative wegen eines 
bloss vermuteten Risikos vorab 
zu stoppen. Im Zweifelsfall 
müsse eine Initiative zugelas-
sen werden. Der Efta-Gerichts-
hof könne allfällig nicht-EWR-
konforme Bestimmungen spä-
ter immer noch korrigieren, 
während die restlichen Artikel 

des Gesetzes ihre Wirkung ent-
falten könnten. 

Unverbindliche E-Mail  
sei zu dünne Grundlage 
Einen weiteren Schwerpunkt 
der Beschwerde bildet der 
 Vorwurf einer unzureichenden 
 Begründung des Landtagsbe-
schlusses. Die DpL rügen eine 
Verletzung der verfassungsmäs-
sigen Begründungspflicht. Der 
Landtag habe keine eigenstän-
dige materielle Prüfung vorge-
nommen, sondern sich auf den 
Vorprüfungsbericht der Regie-
rung gestützt. Die Regierung 
 begründete die EWR-Widrigkeit 
der Vorlage wiederum mit ei -
nem E-Mail-Verkehr mit der 
Efta-Überwachungsbehörde 
(ESA). In diesem Schreiben hält 
die zuständige ESA-Direktorin 
jedoch explizit fest, dass die Be-
hörde keine rechtlichen Gutach-
ten zu nationalen Gesetzge-
bungsprozessen abgebe. Sie 
könne daher lediglich allge -
meine Überlegungen zur euro-
päischen Elektrizitätsbinnen-
markt-Richtlinie liefern. Die 
 Beurteilung des konkreten Ge-
setzesentwurfs müsse die Re-
gierung selbst vornehmen.  

Die DpL argumentieren 
nun, es sei unzulässig, eine In-
itiative auf Basis einer explizit 
unverbindlichen und allgemein 
gehaltenen Auskunft für nichtig 
zu erklären. Es handle sich somit 
um eine Scheinbegründung. In 
diesem Zusammenhang rügen 
Rehak und Hasler, dass ein von 

den DpL in Auftrag gegebenes 
Rechtsgutachten, welches die 
EWR-Konformität der Vorlage 
bejahte, in der Landtagsdebatte 
materiell ignoriert worden sei. 

Die Regierung argumen -
tierte, die LKW-Initiative der 
DpL greife unzulässig in die 
weisungsfreie Kompetenz der 
Energiemarktaufsicht (EMK) 
ein, da die LKW zu einer Ent-
geltabsenkung gezwungen wer-
den. Dieser Auslegung wider-
sprechen die DpL nun auch vor 
dem StGH: Die LKW-Initiative 
sei mit dem EWR-Recht verein-
bar. Denn der vorgeschlagene 
Gesetzestext richte sich nicht an 
die EMK, sondern an die Fi-
nanzbuchhaltung des Staatsun-
ternehmens LKW. Die Vorgabe, 
überschüssige Mittel künftig 
entgeltmindernd zu berücksich-
tigen, sei eine reine Gewinnver-
wendungsregel des Eigentü-
mers. Sie zwinge die LKW ledig-
lich dazu, in Zukunft freiwillig 
auf den von der EMK festgeleg-
ten Maximalgewinn zu verzich-
ten. Der EMK würden dadurch 
weder Tarifniveaus noch spezi-
fische Berechnungsmethoden 
diktiert. Die DpL stützen sich 
dabei in der Beschwerde auch 
auf ein EuGH-Urteil. Dieses be-
sage, dass das Bestreben eines 
Staates, durch nationale Rege-
lungen eine Preissenkung zu be-
wirken, nicht gegen EU-Recht 
verstösst, solange der Regulie-
rungsbehörde keine spezifi-
schen Faktoren zur Tarifberech-
nung aufgezwungen werden.

Die DpL-Abgeordneten und Initianten der LKW-Initiative, Thomas Rehak (l.) und Erich Hasler, haben 
 Beschwerde beim Staatsgerichtshof eingelegt. Bild: Nils Vollmar
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Aus der Regierung 
Sommerpause des  
Hallenbads SZU Eschen 

Sanierung  Aufgrund eines 
technischen Defekts an der Lüf-
tungsanlage beginnt die ordent-
liche jährliche Sommerpause 
des Hallenbads SZU in Eschen 
zwei Wochen früher. Der Bade-
betrieb pausiert daher bereits ab 
Samstagabend, 20. Juni, bis vor-
aussichtlich Montag, 3. August. 
Die erforderlichen Reparaturar-
beiten wurden bereits von der 
Stabsstelle für Staatliche Liegen-
schaften (SSL) eingeleitet. Über 
den weiteren Verlauf sowie den 
Zeitpunkt der Wiederinbetrieb-
nahme wird rechtzeitig infor-
miert. (eingesandt)  

Onlineversteigerung 

Kontrollschilder Das Amt für 
Strassenverkehr führt die vierte 
Onlineversteigerung von Kon-
trollschildern durch. Von heute, 
Donnerstag, 18. Juni, bis Don-
nerstag, 2. Juli, können die Kon-
trollschilder auf der eVersteige-
rungsplattform ersteigert wer-
den. Interessierte können sich 
online registrieren und mitbie-
ten: «eversteigerung-asv.llv.li». 
Folgende Kontrollschilder wer-
den für den Sommer 2026 zur 
Versteigerung angeboten: Mo-
torwagen (FL 2308, FL 4477,  
FL 7038, FL 36000) und Mo-
torräder (FL 277). (ikr)


